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1. Einleitung 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, deren Funktion darin besteht, einen flächendecken-
den Mindestschutz von Natur und Landschaft zu gewährleisten, gehört zu den zentralen Rechts-
instrumenten des Naturschutzrechts.1 Ihr kommt sowohl für den Naturschutz als auch für die 
Träger von Maßnahmen, die Eingriffe verursachen, erhebliche Bedeutung zu.2 Dieser Sachstand 
betrachtet Einzelfragen zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Dabei werden u.a. lan-
desnaturschutzrechtliche Besonderheiten sowie die Möglichkeit einer bundesweiten Rechtsver-
einheitlichung in den Blick genommen. 

2. Geltende Rechtslage 

2.1. Eingriffsregelung im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 Grundgesetz (GG) erstreckt sich die konkurrierende Gesetzgebung 
des Bundes auf „den Naturschutz und die Landschaftspflege“. Auf diesem Kompetenztitel basiert 
das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).3 Kernelemente der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung ergeben sich aus den §§ 13 und 15 BNatSchG: 

  „§ 13 Allgemeiner Grundsatz 

  Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher vorrangig zu 
vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompen-
sieren.“ 

  „§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; Ermächtigung zum Erlass von 
Rechtsverordnungen 

  (1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alter-
nativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Be-
einträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchti-
gungen nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen. 

  (2) Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 
ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die 
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind 
und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist 

 

1 Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 101. EL Juni 2023, BNatSchG § 13 Rn. 1. 

2 BeckOK UmweltR/Schrader, 67. Ed. 1.7.2023, BNatSchG § 13 Rn. 1. 

3 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.7.2009 (BGBl. I 
S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8.12.2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist, 
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BNatSchG.pdf. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BNatSchG.pdf
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eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts 
in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschafts-
bild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. […] 

  (5) Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, wenn die Beeinträchtigungen 
nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind 
und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anfor-
derungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range vorgehen. 

  (6) Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgeführt, obwohl die Beeinträchti-
gungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen 
sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. […]“ 

Den sich hieraus ergebenden Prüfkanon stellt das Bundesamt für Naturschutz (BfN) wie folgt 
schematisch dar: 

 

Abb. 1: Grundsätzlicher Ablauf der Eingriffs- Ausgleichsregelung nach § 13 und § 15 BNatSchG4 

Die Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen regelt § 16 BNatSchG. Danach sind Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die im Hinblick auf zu erwartende Eingriffe 
durchgeführt wurden, unter näher bestimmten Voraussetzungen als Ausgleichs- oder Ersatzmaß-
nahmen anzuerkennen. Für die Ausgestaltung der Bevorratung vorgezogener Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen (insbesondere Erfassung, Bewertung, Buchung, Genehmigungsbedürftigkeit, 
Handelbarkeit, Verantwortungsübergang) ist das Landesrecht maßgeblich. 

 

4 Bundesamt für Naturschutz (BfN), Eingriffsregelung, https://www.bfn.de/eingriffsregelung. 

https://www.bfn.de/eingriffsregelung
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Beispielsweise werden in Flächenpools für Kompensationszwecke geeignete Flächen identifiziert 
und in einem Register zusammengeführt. Mithilfe von Ökokonten5 werden durchgeführte Maß-
nahmen bewertet und verbucht, um sie nach vorgegebenen Faktoren für spätere Kompensations-
maßnahmen verrechnen und abbuchen zu lassen.6 

Zum Verfahren finden sich Aussagen in § 17 BNatSchG. 

Eine bundesweit einheitliche Ausgestaltung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vermö-
gen die Bestimmungen des BNatSchG nicht zu bewirken (zu landesrechtlichen Abweichungsre-
gelungen siehe sogleich unter Ziffer 2.2.). 

2.2. Eingriffsregelung in ausgewählten Naturschutzgesetzen der Länder 

Grundsätzlich haben die Länder im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung die Befugnis zur 
Gesetzgebung nur, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht 
durch Gesetz Gebrauch gemacht hat (Art. 72 Abs. 1 GG). Darüber hinaus räumt Art. 72 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 GG den Ländern aber das Recht ein, vom Bundesrecht abweichende Regelungen zu 
treffen über „den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die allgemeinen Grundsätze des 
Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes oder des Meeresnaturschutzes)“. 

Die Bestimmung der „allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes“ dürfte eine wesentliche Streit-
frage der Abweichungsgesetzgebung sein, in deren Zentrum auch die naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung angesiedelt wird.7 Von ihrem Abweichungsrecht haben die Länder flächendeckend 
und vielfältig Gebrauch gemacht.8 Einen Überblick bieten die in die juristischen Datenbank „ju-
ris“ oder bei „gesetze-im-internet“ integrierten Auflistungen, in denen sich die entsprechenden 
landesrechtlichen Vorschriften unter Angabe der Fundstelle und des Zeitpunkts ihres Inkrafttre-
tens verzeichnet finden. 

  

 

5 Das Ökokonto ist ein Instrument zur Bevorratung von Kompensationsflächen und -maßnahmen für künftige Ein-
griffe in Natur und Landschaft. Mit einem Ökokonto können z.B. Gemeinden bereits vor der Planung von Bauge-
bieten Kompensationsmaßnahmen durchführen. In der Bebauungsplanung kann die Gemeinde dann auf die 
Flächen bzw. Maßnahmen des Ökokontos zurückgreifen und den aktuellen Bedarf „abbuchen". Siehe die Erläu-
terung beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Ökokonto, 
https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/eingriffe/oekokonto/index.htm. 

6 BeckOK UmweltR/Schrader, 68. Ed. 1.10.2023, BNatSchG § 16 Rn. 4. 

7 Dreier/Wittreck, 3. Aufl. 2015, GG Art. 72 Rn. 36 m.w.N. Eine vertiefte Darstellung der (verfassungsrechtlichen) 
Grenzen dieser Abweichungskompetenz und des diesbezüglichen Meinungsstreits in der juristischen Literatur 
ist nicht Gegenstand dieses Sachstandes. 

8 Dreier/Wittreck, 3. Aufl. 2015, GG Art. 74 Rn. 141. 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/eingriffe/oekokonto/index.htm
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Zu § 15 BNatSchG („Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; Ermächtigung zum Er-
lass von Rechtsverordnungen“) wird bei „gesetze-im-internet“9 auf 23 landesrechtliche Abwei-
chungsregelungen hingewiesen. 22 Abweichungen werden unter § 17 BNatSchG („Verfahren; Er-
mächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen“) verzeichnet. Die Auflistung unter 
§ 14 BNatSchG („Eingriffe in Natur und Landschaft“) zählt 14 Abweichungen. Durch diese Ab-
weichungen und weitere landesrechtliche Besonderheiten entsteht ein „sehr unübersichtlicher 
Flickenteppich an Regelungen“.10 

Autoren der juristischen Literatur stellen in ihrer Kommentierung zum BNatSchG und in Aufsät-
zen folgende Abweichungen und Besonderheiten in den Eingriffsregelungen der Länder heraus: 

– Mehrere Landesnaturschutzgesetze enthalten als Regelbeispiele formulierte Positiv- oder 
Negativkataloge zur Qualifizierung von Eingriffen in Natur und Landschaft (Positivlisten 
z.B. in § 30 Abs. 1 LNatSchG NRW, § 16 NatSchG Bln, § 12 Abs. 1 NatSchAG MV, § 9 
Abs. 1 SächsNatSchG, § 8 Abs. 1 LNatSchG SH; Negativlisten z.B. in § 30 Abs. 2 LNatSchG 
NRW, § 6 NatSchG LSA, § 9 Abs. 2 SächsNatSchG). 

– Im Land Brandenburg soll gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 BbgNatSchAG11 ein Ersatzgeld auch dann 
geleistet werden, wenn eine Naturalkompensation durch Ausgleich oder Ersatz zwar mög-
lich ist, eine Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes aber durch die 
Verwendung der Ersatzzahlung bei gleichen Aufwendungen besser verwirklicht werden 
kann. Wegen des in den §§ 13 und 15 BNatSchG festgelegten Vorrangs der Naturalkompen-
sation und der Subsidiarität des Ersatzgeldes (siehe zuvor unter Ziffer 2.1.) stößt eine Rege-
lung, welche eine Geldzahlung anstatt oder gleichrangig mit einer Realkompensation zu-
lässt, in der juristischen Literatur auf Kritik.12 

– Das Verfahren zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird auf Landesebene unter-
schiedlich ausgestaltet (zum Regelfall gemäß § 17 BNatSchG siehe Ziffer 4.1.). So sieht bei-
spielsweise § 12 Abs. 6 NatSchAG MV ein eigenständiges naturschutzrechtliches Genehmi-
gungsverfahren vor. Artikel 6 Abs. 1-3 BayNatschG enthält eine Untersagungsermächtigung 
und macht die Durchsetzung der Vermeidungs- und Kompensationspflichten damit von ei-
nem repressiven behördlichen Einschreiten abhängig. In anderen Bundesländern tritt an 
die Stelle des bundesrechtlich geregelten Eingriffsgenehmigungsverfahrens ein schlichtes 
Anzeigeverfahren. 

 

9 Auflistung abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__15.html. 

10 Frenz/Müggenborg BNatSchG/Guckelberger, 3. Aufl. 2021, BNatSchG § 15 Rn. 9. BeckOK UmweltR/Schrader, 
68. Ed. 1.10.2023, BNatSchG § 15 Rn. 7.  

11 Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausfüh-
rungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21.1.2013, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.9.2020, 
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgnatschag. 

12 So Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 101. EL Juni 2023, BNatSchG § 13 Rn. 19. Kritisch auch BeckOK 
UmweltR/Schrader, 67. Ed. 1.7.2023, BNatSchG § 13 Rn. 20.1. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__15.html
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgnatschag
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– Zur Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen existieren in den meisten Bundesländern 
gesetzliche oder untergesetzliche Regelungen, die sich im Einzelnen allerdings deutlich un-
terscheiden13 (vgl. stellvertretend die Ökokonto-Verordnung des Landes Baden-Württem-
berg14 und die Flächenpoolverordnung des Landes Brandenburg15). So wird etwa in unter-
schiedlicher Weise auf eine räumliche Steuerung und Bündelung von Poolflächen hinge-
wirkt. Einige Landesverordnungen treffen Vorgaben zu geeigneten Maßnahmentypen für 
die vorgezogene Kompensation, andere nicht. Auch die Bedingungen, welche die landes-
rechtlichen Regelwerke an die Führung von Pools und Ökokonten durch Dritte (z.B. Agen-
turen) knüpfen, variieren.16 

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat im Jahr 2018 einen Abschlussbericht17 vorgelegt, wel-
cher die Erkenntnisse eines vorherigen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens zur Methodik 
der Eingriffsregelung im bundesweiten Vergleich darstellt. In der Publikation werden die Ele-
mente und Regelungsinhalte der Eingriffsregelung vertiefend analysiert. Die Arbeit endet mit ei-
ner übergreifenden Zusammenführung der Ergebnisse einschließlich fachlich-methodischer Ge-
samtempfehlungen als Grundlage einer Standardisierung. 

– Hinsichtlich der Eingriffsdefinition und -bewertung könne das in der Praxis vieler Bundes-
länder verbreitete Biotopwertverfahren18 für eine Standardisierung herangezogen werden. 
Diesbezüglich sei im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens eine weiterent-
wickelte Biotoptypenliste nebst Bewertung entstanden, die als Grundlage im Rahmen der 
Eingriffsregelung dienen könne.19 

 

13 Mit einer Auflistung der übergreifenden, untergesetzlichen Regelwerke der Länder: Lütkes/Ewer Bundesnatur-
schutzgesetz/Lütkes, 2. Auflage 2018, München C.H. Beck, BNatSchG § 16 Rn. 20. Mit einer synoptischen Dar-
stellung des Landesrechts zur Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen: Mengel/Müller-Pfannen-
stiel/Schwarzer/Wulfert/Strothmann/von Haaren/Galler/Wickert/Pieck/Borkenhagen (2018), Bundesamt für Na-
turschutz (Hrsg.), Methodik der Eingriffsregelung im bundesweiten Vergleich, NaBiV Heft 165, Seite 332 ff. 

14 Verordnung des Umweltministeriums über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maß-
nahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung - ÖKVO) vom 19.12.2010 (GBl. 2010, 
1089), https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-%C3%96koKVBWrahmen/part/X. 

15 Verordnung zur Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Maßnahmen- und Flächenpools in 
Brandenburg (Flächenpoolverordnung - FPV) vom 24.2.2009 (GVBl.II/09, [Nr. 08], S.111), https://bravors.bran-
denburg.de/de/verordnungen-212442. 

16 Ausführlich zu den Unterschieden auf Landesebene: Mengel et.al. (Fn. 13), Seite 341 ff. 

17 Mengel/Müller-Pfannenstiel/Schwarzer/Wulfert/Strothmann/von Haaren/Galler/Wickert/Pieck/Borkenhagen 
(2018), Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Methodik der Eingriffsregelung im bundesweiten Vergleich, NaBiV 
Heft 165. 

18 Das Biotopwertverfahren dient der Ermittlung und Überprüfung des ausreichenden Kompensationsumfanges. 
Biotopwertverfahren sind in Deutschland standardisierte Bewertungsverfahren von Biotop- oder Nutzungsty-
pen, vor allem zur Verwendung bei der Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz und bei der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP). UBA, Biotopwertverfahren, https://sns.uba.de/umthes/de/con-
cepts/_6a68c542.html. 

19 Mengel et.al. (Fn. 17), Seite 400. 

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-%C3%96koKVBWrahmen/part/X
https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-212442
https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-212442
https://sns.uba.de/umthes/de/concepts/_6a68c542.html
https://sns.uba.de/umthes/de/concepts/_6a68c542.html
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– Gegenstand des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens war auch die Bevorratung von 
Kompensationsmaßnahmen. Diesbezügliche Empfehlungen betreffen die Zertifizierung der 
Betreiber von Flächenpools und Ökokonten nach einheitlichen Qualitätskriterien, die Er-
stellung eines landschaftsplanerischen Gesamtkonzepts mit inhaltlich-fachlichen Anforde-
rungen an Bewertungs-/Bilanzierungsverfahren, die Verzinsung bei vorzeitiger Maßnah-
menumsetzung, die Entwicklung von Maßnahmen sowie die Bewertung der jeweiligen Flä-
chen und Maßnahmen. Weiterhin werden Empfehlungen zur Auswahl von Flächen, zur 
Kontrolle der Umsetzung, zur Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen sowie zur Do-
kumentation in Kompensationskatastern der Länder ausgesprochen.20 

– Der in § 13 BNatSchG geregelte Vorrang der Realkompensation vor der Ersatzzahlung sei 
sachgerecht. Kompensationsdefizite - etwa im Falle einer Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes durch Vertikalbauten - könnten ergänzend durch Ersatzgeldzahlungen aufge-
fangen werden. Je bedeutsamer die betroffenen Schutzgüter und je massiver die möglichen 
Beeinträchtigungen, desto eher sei dem Eingriffsverursacher ein hoher Kompensationsauf-
wand einschließlich der Beschaffung des erforderlichen Flächenzugriffs zuzumuten. Auch 
sei es sachgerecht, wenn bei der Verwendung der Ersatzgeldzahlungen ein naturschutzfach-
licher Bezug zu den beeinträchtigten Schutzgütern und Funktionen erkennbar bliebe.21 

2.3. Eingriffsregelung in der Bundeskompensationsverordnung (BKompV) 

Am 3. Juni 2020 ist die Verordnung über die Vermeidung und die Kompensation von Eingriffen 
in Natur und Landschaft im Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung (Bundeskompensati-
onsverordnung – BKompV)22 in Kraft getreten. Diese Verordnung konkretisiert die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung für Vorhaben im Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung. 
Durch die BKompV werden die Anforderungen an die Pflichten zur Vermeidung und Kompensa-
tion von Beeinträchtigungen bei Eingriffen in Natur und Landschaft weiter ausformuliert und für 
die bundesweite Anwendung aufbereitet.23 Beispielsweise wird in § 7 BKompV („Biotopwertbe-
zogener und funktionsspezifischer Kompensationsbedarf“) der in vielen Bundesländern prakti-
zierte Ansatz, Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und die daraus folgenden Kompen-
sationsverpflichtungen mit Hilfe eines Biotopwertverfahrens integrativ zu behandeln, aufgegrif-
fen und präzise bundeseinheitlich geregelt (vgl. Anlage 2 „Liste der Biotoptypen und -werte“).24 

 

20 Mengel et.al. (Fn. 17), Seite 419 f. 

21 Ebd., Seite 418 f. 

22 Verordnung über die Vermeidung und die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft im Zuständig-
keitsbereich der Bundesverwaltung (Bundeskompensationsverordnung - BKompV) vom 14.5.2020 (BGBl. I S. 
1088), https://www.gesetze-im-internet.de/bkompv/BJNR108800020.html. 

23 Bundesamt für Naturschutz (BfN), Eingriffsregelung, https://www.bfn.de/eingriffsregelung. 

24 Ausführlichere Darstellung bei Bundesamt für Naturschutz & Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (Hrsg.), Handreichung zum Vollzug der Bundeskompensationsverordnung, November 2021, 
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-11/Handreichung%20zur%20BKompV.pdf, Seite 8, 21. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bkompv/BJNR108800020.html
https://www.bfn.de/eingriffsregelung
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-11/Handreichung%20zur%20BKompV.pdf
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2.4. Eingriffsregelung im Baugesetzbuch (BauGB) 

Gesonderte Regelungen25 bestehen für solche Eingriffe in Natur und Landschaft, die infolge städ-
tebaulicher Planungsprozesse entstehen. § 1a Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB)26 enthält 
Bestimmungen zur Vermeidung und zum Ausgleich von Eingriffen, die aufgrund von Bauleitplä-
nen zu erwarten sind. §§ 135a bis 135c BauGB regeln die Verantwortlichkeit und die Kostentra-
gung. Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch Bebauung im unbeplanten Innenbereich ge-
mäß § 34 BauGB erfolgen, sind nicht ausgleichspflichtig (vgl. § 18 Abs. 2 S. 1 BNatSchG).27 

3. Vor- und Nachteile von Realkompensation, Bevorratung und Ersatzgeld 

3.1. Realkompensation durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Natural- oder auch Realkompensation ist der Oberbegriff für Ausgleich und Ersatz. In Ansehung 
des Bewältigungsprogramms in § 15 BNatSchG folgt die Kompensationspflicht der prioritären Ver-
meidungspflicht. Ein Wahlrecht des Verursachers zwischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme28 
besteht nicht. Vielmehr trifft die für die Zulassung des jeweiligen Vorhabens zuständige Behörde 
die zur Durchführung des § 15 BNatSchG erforderlichen Entscheidungen im Benehmen mit der 
für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde (§ 17 Abs. 1 BNatSchG). Ob die 
Durchführung einer Maßnahme die unmittelbare Nähe zum Eingriffsort (Ausgleich) erfordert oder 
im gelockerten räumlichen Zusammenhang des betroffenen Naturraums (Ersatz) erfolgen kann, 
hängt von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab. Durch den Wegfall der Vorrangigkeit der 
Ausgleichsmaßnahmen wird die Festsetzung von Maßnahmen der Realkompensation nach gelten-
der Rechtslage flexibler gestaltet. Kompensationsmaßnahmen können etwa aus naturschutzfachli-
chen Gründen zusammengefasst und gebündelt werden.29 

 

25 Das Verhältnis zum Baurecht regelt § 18 BNatSchG. Dessen Absatz 1 lautet: „Sind auf Grund der Aufstellung, 
Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Aus-
gleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.“ 

26 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 28.7.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist, https://www.gesetze-im-inter-
net.de/bbaug/BauGB.pdf. 

27 Kritik und Änderungsvorschläge formuliert der Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem Sondergutach-
ten „Umwelt und Gesundheit konsequent zusammendenken“, abrufbar unter: https://www.umwelt-
rat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2020_2024/2023_06_SG_Umwelt_und_Gesundheit_zu-
sammendenken.pdf?__blob=publicationFile&v=17, Seite 168: „Der SRU empfiehlt, künftig auch für Vorhaben, 
die auf der Basis des § 34 BauGB genehmigt werden, einen Eingriffsausgleich zu verlangen, um das Verursa-
cherprinzip wieder zur Anwendung zu bringen und auf diese Weise Anreize für die Vermeidung übermäßiger 
Versiegelungen und für Fassaden- und Dachbegrünungen zu setzen.“ 

28 Zur Definition von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vgl. § 15 Abs. 2 S. 2 u. 3 BNatSchG. 

29 Zum Ganzen: Lütkes/Ewer Bundesnaturschutzgesetz/Lütkes, 2. Auflage 2018, München C.H. Beck, BNatSchG 
§ 15 Rn. 1, 9 ff. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BauGB.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BauGB.pdf
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2020_2024/2023_06_SG_Umwelt_und_Gesundheit_zusammendenken.pdf?__blob=publicationFile&v=17
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2020_2024/2023_06_SG_Umwelt_und_Gesundheit_zusammendenken.pdf?__blob=publicationFile&v=17
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2020_2024/2023_06_SG_Umwelt_und_Gesundheit_zusammendenken.pdf?__blob=publicationFile&v=17
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Eine Realkompensation haben die Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft grundsätz-
lich selbst durchzuführen, zu unterhalten und darüber zu berichten (zur Anerkennung bevorrate-
ter Maßnahmen siehe sogleich unter Ziffer 3.2.). Umsetzung, Unterhaltung, Erfolgskontrolle und 
Qualitätssicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können sowohl Eingriffsverursacher 
als auch Behörden vor erhebliche Herausforderungen und einen tatsächlichen Eingriffsausgleich 
in Frage stellen. Exemplarisch wird diesbezüglich auf die Ergebnisse eines Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekts (Publikation im Jahr 2004) sowie auf eine Analyse am Beispiel des Landkreises 
Passau (Publikation im Jahr 2016) hingewiesen: 

– Im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts wurden an vier in unterschiedli-
chen Landschaftsräumen gelegenen Straßenbauvorhaben Erfolgskontrollen von insgesamt 
31 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt. Diese Untersuchungen liefern Er-
kenntnisse über die Funktionsfähigkeit von Kompensationsmaßnahmen. Die Ergebnisse zei-
gen u.a., dass vor allem Maßnahmen mit einem höheren Entwicklungsrisiko, die komple-
xen Wirkfaktoren unterliegen und deren Erfolg an spezifische Standortbedingungen 
und/oder einen hohen Pflegeaufwand gekoppelt ist, besonders häufig nicht die gewünschte 
ökologische Wirksamkeit entfalten.30 

– Im Rahmen ihrer Analyse am Beispiel des Landkreises Passau resümieren die Autorinnen: 

„Die Gesamtauswertung aller geprüften und bewerteten Ausgleichsflächen ergab ein kriti-
sches Ergebnis, da 44 % der Ausgleichsflächen nicht umgesetzt worden waren und nur 
24 % als gut oder sehr gut eingestuft werden konnten […]. Eine differenzierte Analyse zeigt, 
dass weder bei der Qualität noch bei der flächenmäßigen Umsetzung die Festsetzungen 
mehrheitlich eingehalten wurden. Die Ergebnisse der qualitativen Umsetzung fallen zwar 
etwas besser aus, allerdings weisen dennoch nur 32 % der Flächen keine oder nur geringe 
Abweichungen bei der Qualität auf. Bei knapp 50 % der Flächen wurden keine Maßnah-
men bzw. die Maßnahmen mit beträchtlichen Abweichungen umgesetzt.“31 

„Die Ergebnisse bestätigen die Tendenzen, die wissenschaftliche Arbeiten zur Umsetzung 
von Ausgleichsmaßnahmen bereits in den 1990er-Jahren aufzeigten, dass ohne eine Kon-
trolle die Umsetzungsrate und Qualität von Ausgleichsmaßnahmen erschreckend gering 
sind.“32 

 

30 Schmidt/Rexmann/Tischew/Teubert, Kompensationsdefizite bei Straßenbauvorhaben und Schlussfolgerungen 
für die Eingriffsregelung, Ursachen und Konsequenzen für die Praxis - Ergebnisse eines F+E-Projekts, NuL 36, 
1/2004, Seite 5, https://www.nul-online.de/artikel.dll/01-04kompensationsdefizitestrassen-
bau_guztqmrxgqyq.pdf?UID=14D35A244D68412B3E4857768EF26A0D7CCFE8EB4346. 

31 Ecker/Pröbstl-Haider, Erfolgskontrolle von Ausgleichsflächen im Rahmen der Bauleitplanung in Bayern - Ana-
lyse am Beispiel des Landkreises Passau in Niederbayern, NuL 48, 5/2016, 161 (165), https://www.nul-
online.de/artikel.dll/nul05-16-inhalt-161-167-
1_guydgojsgi4q.pdf?UID=14D35A244D68412B3E4857768EF26A0D7CCFE8EB4344. 

32 Ebd., Seite 166. 

https://www.nul-online.de/artikel.dll/01-04kompensationsdefizitestrassenbau_guztqmrxgqyq.pdf?UID=14D35A244D68412B3E4857768EF26A0D7CCFE8EB4346
https://www.nul-online.de/artikel.dll/01-04kompensationsdefizitestrassenbau_guztqmrxgqyq.pdf?UID=14D35A244D68412B3E4857768EF26A0D7CCFE8EB4346
https://www.nul-online.de/artikel.dll/nul05-16-inhalt-161-167-1_guydgojsgi4q.pdf?UID=14D35A244D68412B3E4857768EF26A0D7CCFE8EB4344
https://www.nul-online.de/artikel.dll/nul05-16-inhalt-161-167-1_guydgojsgi4q.pdf?UID=14D35A244D68412B3E4857768EF26A0D7CCFE8EB4344
https://www.nul-online.de/artikel.dll/nul05-16-inhalt-161-167-1_guydgojsgi4q.pdf?UID=14D35A244D68412B3E4857768EF26A0D7CCFE8EB4344


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 8 - 3000 - 067/23 

Seite 12 

3.2. Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen 

Die Möglichkeit der Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen wird in der juristischen Litera-
tur als eine Flexibilisierung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung begrüßt,33 welche für 
die Verfahrensbeteiligten überwiegend mit Vorteilen einherginge: 

  „Der Verursacher von Eingriffen müsste Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen real ausführen, 
unterhalten und sichern. Er kann sich dies ersparen, wenn er Maßnahmen ,kauft‘ […] und er 
ab dann von seiner Verpflichtung befreit ist. Aus Sicht der Eingriffszulassungsbehörde wer-
den die Unterhaltungs- und Sicherungspflichten auf die Träger der Maßnahme nach § 16 
übertragen und damit wird ihnen Kontrollaufwand im Naturschutz, außerhalb ihres Kernge-
schäfts, vermieden. Die Verfügbarkeit von Kompensationsflächen steigt. Die für Naturschutz 
und Landschaftspflege zuständigen Behörden und die Träger der Maßnahme nach § 16 
(z.B. Flächenagenturen, Stiftungen) profitieren, dass ihnen nach und nach Mittel zufließen 
für Gesamtmaßnahmen, die sich nicht individuell kleinteilig am jeweiligen Eingriff orientie-
ren müssen. Zeitliche Lücken zwischen Eingriff und Funktionsfähigkeit der Kompensation 
verringern sich. Wenn die bevorrateten Maßnahmen in sonst kaum durchführbare große, 
räumlich konzentrierte und koordinierte Maßnahmen des Naturschutzes einfließen kann die 
fachliche Gesamtbilanz positiv sein - wenn auch auf Kosten der individuellen Beziehung von 
Beeinträchtigung und Kompensation.“34 

Die mitunter zeitaufwändige Aufgabe der Flächenbeschaffung, Maßnahmenplanung und -durch-
führung würde sich durch eine Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen im zeitlichen Vor-
feld erledigen. Dies könne zur Beschleunigung eingriffsbezogener Zulassungsverfahren beitra-
gen. Aus der Perspektive des Naturschutzes sei ein solches Vorgehen von Vorteil, weil vorgezo-
gene Kompensationsmaßnahmen ihre Wirkung bereits entfalten würden, bevor es zu eingriffsbe-
dingten Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft komme. Verzögerungseffekten könne auf 
diesem Wege wirksam begegnet werden.35 

Als nachteilig werden eine mit der Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen ggf. einherge-
hende Vernachlässigung des Vermeidungsgebots und ein Verlust des funktionellen Zusammen-
hangs zwischen Eingriff und Naturalkompensation angesehen.36 Aufgrund der Ausgestaltung un-
terschiedlicher Bevorratungslösungen auf Landesebene bestehe zudem eine „unübersichtliche 
Regelungsfülle“.37 

 

33 Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 101. EL Juni 2023, BNatSchG § 16 Rn. 1. BeckOK UmweltR/Schra-
der, 68. Ed. 1.10.2023, BNatSchG § 16 Rn. 1. Gellermann, Naturschutzrecht nach der Novelle des Bundesnatur-
schutzgesetzes, NVwZ 2010, 73 (76). 

34 BeckOK UmweltR/Schrader, 68. Ed. 1.10.2023, BNatSchG § 16 Rn. 2. Hervorhebungen nicht im Original. 

35 Zum Ganzen: Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 101. EL Juni 2023, BNatSchG § 16 Rn. 1. 

36 Thum, Chancen und Risiken von Flächenbevorratung und Ökokonto: Ein Praxistest, UPR 2006, 289 (296). Aus 
Sicht des Autors handele es sich hierbei aber um allgemeine Probleme des Eingriffsausgleichs. 

37 Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 101. EL Juni 2023, BNatSchG § 16 Rn. 1. 
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3.3. Ersatzgeld 

Gemäß der Konzeption des BNatSchG ist das Ersatzgeld nachrangig zur Realkompensation. Es 
kommt nur als letztes Mittel (ultima ratio) in Betracht.38 Beispielsweise bei vertikalen Strukturen 
(Windkraftanlage, Antennenmast) sind häufig die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
nicht anderweitig kompensierbar.39 

Für Träger von Maßnahmen und Verursacher von Eingriffen dürfte die Zahlung eines Ersatzgel-
des hinsichtlich Organisation und Aufwand erhebliche Vorteile bieten. Aufgrund landesrechtli-
cher Konkretisierungen zur Höhe des Ersatzgeldes dürfte auch die finanzielle Planbarkeit er-
leichtert sein. Nicht zuletzt könnte ein Zurückgreifen auf Ersatzgeld - jedenfalls im Vergleich zu 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb einer Bevorratung - Verzögerungen im Genehmi-
gungsverfahren reduzieren. Aus behördlicher Sicht könnte ein Ersatzgeld den Kontrollaufwand 
verringern, sieht § 15 Abs. 6 BNatSchG doch vor, dass die Zahlung grundsätzlich vor der Durch-
führung des Eingriffs zu leisten ist. 

Ungeachtet dieser Vorteile stehen Fachbehörden und Umweltverbände Abschwächungsbestre-
bungen hinsichtlich der Rechtsfolgenhierarchie40 der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
kritisch gegenüber. Nach ihrer Argumentation könne eine rechtliche Erleichterung der Ersatz-
geld-Lösung dazu führen, dass bei den Verursachern der Eindruck entstehe, man könne sich von 
den Ausgleichspflichten durch Geldleistungen „freikaufen“; die Natur sei ein handelbares Gut.41 
Die Gleichstellung des Ersatzgeldes mit der Realkompensation könne zudem Flächenagenturen 
mit ihren bestehenden Poollösungen und deren Beschleunigungswirkung gefährden.42 

In dem vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) im Jahr 2018 vorgelegten Abschlussbericht43, wel-
cher die Erkenntnisse eines vorherigen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens zur Methodik 
der Eingriffsregelung im bundesweiten Vergleich darstellt, finden sich Befragungsergebnisse zu 
den Vor- und Nachteilen einer Ersatzgeldzahlung. Adressaten der Online-Umfrage waren alle Na-
turschutzbehörden (untere, mittlere und oberste Ebene) in Deutschland sowie einzelne Landes-
ämter mit Aufgaben im Bereich der Eingriffsregelung. Von den 484 angeschriebenen Stellen ha-
ben 149 die Befragung abgeschlossen.44 Die Frage nach Erfahrungen mit Ersatzzahlungen haben 

 

38 Frenz/Müggenborg BNatSchG/Guckelberger, 3. Aufl. 2021, BNatSchG § 15 Rn. 111. 

39 BeckOK UmweltR/Schrader, 68. Ed. 1.10.2023, BNatSchG § 15 Rn. 70. 

40 Vermeidung - Realkompensation - Ersatzgeld. 

41 So bereits Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (1996), Novellierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes - naturschutzfachliche Anforderungen, https://www.anl.bayern.de/publikationen/spezialbei-
traege/doc/lsb1996_01_gesamtheft.pdf, Seite 43. 

42 Piskol (2023), Beschleunigung für den Naturschutz? Stand des Natur-Flächen-Gesetzes, NABU-Blog, 
https://blogs.nabu.de/naturschaetze-retten/nfg/. 

43 Mengel/Müller-Pfannenstiel/Schwarzer/Wulfert/Strothmann/von Haaren/Galler/Wickert/Pieck/Borkenhagen 
(2018), Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Methodik der Eingriffsregelung im bundesweiten Vergleich, NaBiV 
Heft 165. 

44 Ebd., Seite 40 ff. 

https://www.anl.bayern.de/publikationen/spezialbeitraege/doc/lsb1996_01_gesamtheft.pdf
https://www.anl.bayern.de/publikationen/spezialbeitraege/doc/lsb1996_01_gesamtheft.pdf
https://blogs.nabu.de/naturschaetze-retten/nfg/
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144 der 149 teilnehmenden Personen beantwortet. Nahezu alle antwortgebenden Personen gaben 
an, Erfahrungen mit Ersatzgeldzahlungen zu haben.45 

  „Von den 130 Personen, die bereits Erfahrungen mit Ersatzgeld haben, haben sich 104 (80 %) 
zu den Vor- und Nachteilen der Ersatzgeldregelung in Form von Kommentaren geäußert; 
26 Teilnehmer haben keine Vor-/Nachteile angegeben. 

  Von den 104 kommentargebenden Personen nennen 20 ausschließlich Vorteile, 23 geben aus-
schließlich Nachteile der Ersatzgeldregelung an. Die übrigen 61 Probanden stellen sowohl 
Vor- als auch Nachteile fest […]. 

  Als wesentlicher Vorteil der Ersatzgeldregelung wird mit Abstand am häufigsten die Umset-
zung größerer, gebündelter Maßnahmen, die Konzentration auf Schwerpunktbereiche des Na-
turschutzes und damit verbunden die Förderung von Großprojekten angegeben (23 Nennun-
gen). 13 Mal wird als förderlich eingestuft, dass Verfahren dadurch beschleunigt und ge-
strafft werden und Projekte einfacher finanziert werden können. Ein ebenfalls wichtiger As-
pekt ist die mit der Ersatzgeldregelung verbundene Flexibilität in fachspezifischer, zeitlicher 
sowie örtlicher Hinsicht (11 Nennungen) sowie die Tatsache, dass die UNB46 gezielt steuern 
und eingreifen kann, indem eigene Planungen/Konzepte umgesetzt werden können und es 
sich um frei verfügbare Finanzmittel für den Naturschutz handelt (10 Nennungen). Weitere 
Vorteile, die deutlich seltener genannt werden, sind: eine Reduzierung des Verwaltungsauf-
wandes bei kleineren Eingriffen, sofern ein Pool vorhanden ist, die Gewährleistung einer kon-
kreten Maßnahmendurchführung und qualifizierten Pflege sowie die zeitliche Abkoppelung 
zum Eingriff, die z.B. eine Kapitalbildung zum Flächenerwerb ermöglicht (jeweils 5 Nennun-
gen). 

  Als größter Nachteil wird von den Befragten die zusätzliche Arbeitsbelastung der Behörden 
genannt, die u.a. durch Flächensuche und -kauf, Maßnahmenplanung, Umsetzung sowie Be-
treuung entsteht (38 Nennungen). An zweiter Stelle folgt die Befürchtung, dass sich die Ein-
griffsverursacher nicht mehr mit der Möglichkeit der Realkompensation und der Suche nach 
Ausgleichsflächen beschäftigen und das Verursacherprinzip dadurch im Bewusstsein ver-
drängt wird; ein derartiges „Freikaufen“ wird von den Teilnehmern als deutliches Problem 
eingestuft (23 Nennungen). Ebenso problematisch ist, dass der Funktionszusammenhang 
durch das Verwenden der Ersatzgeldregelung leichter verloren gehen kann und weniger Maß-
nahmen im eingriffsnahen Raum stattfinden (12 Nennungen).“47 

 

45 Ebd., Seite 323. 

46 Untere Naturschutzbehörde. Fußnote nicht im Original. 

47 Mengel/Müller-Pfannenstiel/Schwarzer/Wulfert/Strothmann/von Haaren/Galler/Wickert/Pieck/Borkenhagen 
(2018), Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Methodik der Eingriffsregelung im bundesweiten Vergleich, NaBiV 
Heft 165, Seite 326 f. Hervorhebungen nicht im Original. 
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4. Einzelaspekte der Umsetzungspraxis 

4.1. Bundesländerübergreifende Vorhaben 

§ 17 Abs. 1 BNatSchG ordnet als Regelfall an, dass die Behörde, die nach anderen Rechtsvor-
schriften über die Zulassung eines Eingriffsvorhabens entscheidet (z. B. Fachplanungs-, Wasser-, 
Abfall-, Immissionsschutzbehörde), zugleich die zur Durchführung des § 15 BNatSchG erforderli-
chen Entscheidungen und Maßnahmen trifft. Dabei handelt es sich nicht um eine eigenständige 
Verwaltungsentscheidung. Stattdessen wird das (fach-)behördliche Prüfungsprogramm um das 
Eingriffsfolgenregime des § 15 BNatSchG ergänzt und die Eingriffsregelung in dem behördlichen 
Verfahren abgearbeitet, in dem über die Realisierung des jeweiligen Vorhabens befunden wird. 
Die zur Bewältigung der Eingriffsfolgen erforderlichen Entscheidungen werden daher im Regel-
fall nicht von der Naturschutzbehörde, sondern nach einem sog. Huckepackprinzip von einer 
anderen Behörde getroffen. Fachkompetente Unterstützung in den spezifisch naturschutzfachli-
chen Fragen erhalten die fachfremden Behörden durch eine Beteiligung der für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Behörden und in bestimmten Eingriffsfällen durch die Einbezie-
hung anerkannter Naturschutzvereine.48 

Kommen mehrere regional unterschiedliche Behörden in Betracht, so richtet sich die örtliche Zu-
ständigkeit - bei Fehlen speziellerer Regelungen im jeweiligen Fachrecht - nach § 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG).49 Dessen Absatz 2 enthält auch Vorkehrungen für den Fall ei-
nes Zuständigkeitsstreits: 

  „Sind nach Absatz 1 mehrere Behörden zuständig, so entscheidet die Behörde, die zuerst mit 
der Sache befasst worden ist, es sei denn, die gemeinsame fachlich zuständige Aufsichtsbe-
hörde bestimmt, dass eine andere örtlich zuständige Behörde zu entscheiden hat. […] Diese 
Aufsichtsbehörde entscheidet ferner über die örtliche Zuständigkeit, wenn sich mehrere Be-
hörden für zuständig oder für unzuständig halten oder wenn die Zuständigkeit aus anderen 
Gründen zweifelhaft ist. Fehlt eine gemeinsame Aufsichtsbehörde, so treffen die fachlich zu-
ständigen Aufsichtsbehörden die Entscheidung gemeinsam.“ 

Betrifft etwa der Bau oder die wesentliche Änderung eines Verkehrsweges, der Bau einer Hoch-
spannungsfreileitung oder der Ausbau eines Gewässers räumlich mehrere Bundesländer, so sind 
die Naturschutzbehörden aller betroffenen Bundesländer von der zuständigen Fachbehörde zu 
beteiligen, es sei denn, es bestehen anderweitige staatsvertragliche Vereinbarungen.50 

 

48 Zum Ganzen: Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 101. EL Juni 2023, BNatSchG § 17 Rn. 4 ff. 

49 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.1.2003 (BGBl. I S. 102), das 
zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25.6.2021 (BGBl. I S. 2154) geändert worden ist, 
https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/VwVfG.pdf. 

50 Bunzel (2004), Rechtsgutachten, Machbarkeitsstudie für ein Organisations- und Finanzierungskonzept zur Rea-
lisierung großräumiger Kompensationsmaßnahmen und/oder -flächenpools am Beispiel der Region Bremen/Nie-
dersachsen, Deutsches Institut für Urbanistik, https://www.irbnet.de/daten/rswb/05049004995.pdf, Seite 9. 
Siehe z.B. den Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen über die 
länderübergreifende Planung für die BAB A 281, 4. Bauabschnitt vom 12. Juli 2007 (NdsGVBl. 2007, 310). 

https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/VwVfG.pdf
https://www.irbnet.de/daten/rswb/05049004995.pdf
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4.2. Zahlen und Daten zu Realkompensation, Bevorratung und Ersatzgeld 

Statistische Erhebungen, die einen aussagekräftigen Vergleich des Anteils von Realkompensa-
tion, Bevorratung und Ersatzgeld an Genehmigungen ermöglichen, waren im Rahmen der Recher-
che zu diesem Sachstand nicht ersichtlich. Beobachtern zufolge fehle es auch an Erhebungen zur 
konkreten Maßnahmendurchführung. Weder bestehe ein Überblick über den tatsächlichen Ein-
satz der Ersatzgelder noch über die Grundgesamtheit real durchgeführter Kompensationsmaßnah-
men.51 Eine vergleichende Gegenüberstellung dürfte u.a. aufgrund der Unterschiedlichkeit von 
Vorhaben - hinsichtlich ihres Umfangs, ihrer Eingriffsverursacher (Privatperson, Unternehmen, 
öffentliche Hand) und ihrer Eingriffsintensität in Natur und Landschaft - sowie aufgrund unter-
schiedlicher behördlicher Zuständigkeiten erschwert sein. Um sich der Thematik gleichwohl an-
nähern zu können, wird im Folgenden exemplarisch auf einzelne Publikationen hingewiesen. 

Breuer/Killig/Weyer, Ersatzzahlung in Niedersachsen 2004 und 2005 - Umfrageergebnisse, Infor-
mationen des Naturschutzes Niedersachsen, 3/2006, Seite 181-185. In einer beim Niedersächsi-
schen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) veröffentlichten 
Zusammenfassung dieser Publikation heißt es: 

  „Die niedersächsischen Naturschutzbehörden waren 2005 an schätzungsweise 12.000 Eingrif-
fen beteiligt. Das sind 220 Eingriffe je UNB. 2005 wurden in 0,5% der Fälle Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen durch die Naturschutzbehörde durchgeführt; in 1,8% der Fälle wurde eine 
Ersatzzahlung festgelegt. Die Ersatzzahlung war in einem Drittel der Fälle erforderlich, weil 
Ersatzmaßnahmen nicht möglich waren, in zwei Dritteln der Fälle, weil die für Kompensati-
onsmaßnahmen benötigten Grundstücke nicht mit verhältnismäßigen Aufwendungen zu be-
schaffen waren. Rechnet man die für 2004 ermittelten Ersatzzahlungen hinzu, wurden in den 
Jahren 2004 und 2005 Ersatzzahlungen in Höhe von ca. 3,7 Mio. € festgesetzt. Im Durch-
schnitt der Fälle waren es 2005 bezogen auf die Kosten für Planung und Ausführung der Ein-
griffsvorhaben 2,5%, in 40% der Fälle weniger als 1%, in weniger als 10% der Fälle mehr als 
5% und in keinem Fall mehr als 8%. Die Praxis der Ersatzzahlung soll auch weiterhin mit 
Hilfe einer jährlichen Befragung der Naturschutzbehörden beobachtet werden. Rückschlüsse 
auf die Höhe der Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Gesamtheit der Ein-
griffe in Niedersachsen lassen sich aus den dargestellten Ergebnissen schon aus zwei Grün-
den nicht ziehen: Zum einen werden längst nicht in allen Fällen Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen festgelegt, denn in vielen Fällen führt die Anwendung der Eingriffsregelung zu einer 
Modifizierung der Vorhaben, so dass Beeinträchtigungen vermieden werden und sich Kom-
pensationsmaßnahmen erübrigen. Zum anderen dürften die Kosten für Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen die Höhe der Ersatzzahlungen tendenziell eher unterschreiten. Jedenfalls ist 
in die Ersatzzahlung nach § 12b Abs. 1 Nr. 1 NNatG den besonders schweren Eingriffen vor-
behalten, die insofern eine hohe Ersatzzahlung rechtfertigen. Demgegenüber dürfte die Viel-
zahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit deutlich geringeren Aufwendungen verbun-
den sein.“52 

 

51 So Reisert/Köppel (2018), Eingriffsregelung, Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.), 
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/HWB%202018/Eingriffsregelung.pdf, Seite 480. 

52 NLWKN (2006), 25 Jahre Niedersächsisches Moorschutzprogramm - eine Bilanz, https://www.nlwkn.nieder-
sachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz/-41868.html#Ersatzzahlung. 

https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/HWB%202018/Eingriffsregelung.pdf
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz/-41868.html#Ersatzzahlung
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz/-41868.html#Ersatzzahlung
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Breuer, Beobachtungen aus 40 Jahren Eingriffsregelung, Informationen des Naturschutzes Nie-
dersachsen, 2/2017, Seite 36-49. 

Der Autor zeichnet die Stationen der Eingriffsregelung nach, beleuchtet Kritikpunkte, Umset-
zungsdefizite und Schwachstellen im Vollzug. Zur Realkompensation führt er aus: 

  „Der Anteil von Kompensationsflächen liegt auch 40 Jahre nach Einführung der Eingriffsrege-
lung entgegen anderslautender Mutmaßungen eher im Promillebereich. Die in Deutschland 
mit Kompensationsmaßnahmen belegte Fläche ist im Übrigen so gering, dass die Landesbe-
hörden für Statistik diese Flächen nicht erfassen.“53 

Mengel/Müller-Pfannenstiel/Schwarzer/Wulfert/Strothmann/von Haaren/Galler/Wi-
ckert/Pieck/Borkenhagen (2018), Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Methodik der Eingriffsre-
gelung im bundesweiten Vergleich, NaBiV Heft 165. 

In verschiedenen Abbildungen führen die Autorinnen und Autoren die Befragungsergebnisse ei-
ner Online-Umfrage zusammen, deren Adressaten alle Naturschutzbehörden in Deutschland so-
wie einzelne Landesämter mit Aufgaben im Bereich der Eingriffsregelung waren. Von 484 ange-
schriebenen Stellen haben 149 die Befragung abgeschlossen. Aus 55 Nennungen zu absoluten 
Flächenangaben für Kompensationsflächen konnten die Autorinnen und Autoren folgende Aus-
sagen zum Anteil der Kompensationsfläche an der Gesamtfläche des jeweiligen Hoheitsgebiets 
(z.B. Landkreis, Bezirk) ableiten: 

 

Abb. 2: Anteil der Kompensationsfläche an der Gesamtfläche des Zuständigkeitsgebiets54 

 

53 Breuer, Beobachtungen aus 40 Jahren Eingriffsregelung, Informationen des Naturschutzes Niedersachsen, 
2/2017, Seite 38. 

54 Mengel/Müller-Pfannenstiel/Schwarzer/Wulfert/Strothmann/von Haa-ren/Galler/Wickert/Pieck/Borkenhagen 
(2018), Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Methodik der Eingriffsregelung im bundesweiten Vergleich, NaBiV 
Heft 165, Seite 196. 
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5. Regelungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen auf Bundesebene 

Nach geltender Rechtslage räumt Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GG den Ländern das Recht ein, vom 
BNatSchG abweichende Regelungen zu treffen über „den Naturschutz und die Landschaftspflege 
(ohne die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes oder des Mee-
resnaturschutzes)“ (siehe bereits zuvor unter Ziffer 2.2.). 

Sollte eine weitreichendere Rechtsvereinheitlichung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung auf Bundesebene politisch angestrebt werden, so wäre eine Einschränkung dieser Abwei-
chungskompetenz im Wege einer Grundgesetzänderung zu erwägen. Beispielsweise könnte 
Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GG derart ausgestaltet werden, dass sämtliche Vorgaben zur natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung dem Abweichungsrecht der Länder entzogen würden. Ein 
solches Gesetz bedürfte der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages und 
zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates (Art. 79 Abs. 2 GG). 

Eine Rechtsvereinheitlichung auf Bundesebene zur Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen 
würde es erforderlich machen, den Vorbehalt in § 16 Abs. 2 BNatSchG, wonach die Einzelheiten 
der Maßnahmenbevorratung durch Landesrecht zu regeln sind, zugunsten einer bundesrechtli-
chen Vollregelung zu streichen. Gleiches würde für die in § 17 Abs. 11 BNatSchG enthaltene 
Verordnungsermächtigung gelten, welche es den Landesregierungen erlaubt, die Einzelheiten 
zum Verfahren der Umsetzung der Eingriffsregelung einschließlich des Kompensationsverzeich-
nisses durch Landesverordnung zu bestimmen. 

Hinsichtlich der Rechtsfolgen einer grundgesetzlichen Kompetenzverlagerung und bundesrecht-
lichen Vollregelung könnte Art. 125a Abs. 3 GG sinngemäß Anwendung finden.55 Danach gilt 
Recht, das als Landesrecht erlassen worden ist, aber wegen einer Änderung des Art. 73 GG nicht 
mehr als Landesrecht erlassen werden könnte, als Landesrecht fort. Es kann durch Bundesrecht 
ersetzt werden. Eine Ersetzung durch Bundesrecht dürfte aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
an Übergangsfristen gebunden sein. Da die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit 
ausführen, soweit das Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt (Art. 83 GG), wären der 
Erfüllungsaufwand und die Kosten einer Rechtsvereinheitlichung auch aus Sicht der Länder in 
den Blick zu nehmen. 

Zur Abschaffung der Abweichungsgesetzgebung als Kompetenzkategorie heißt es in einem 2014 
vom Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster publizierten Abschlussbericht 
mit dem Titel „Abweichungsgesetzgebung im Naturschutzrecht“: 

  „Eine Möglichkeit, Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern im Bereich des Na-
turschutzrechtes von vornherein zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren, besteht sicher-
lich darin, die Figur der Abweichungsgesetzgebung insgesamt oder doch zumindest für den 
Bereich des Naturschutzrechtes aufzugeben. Würde man Art. 72 Abs. 3 GG oder aber jeden-
falls die Nr. 2 dieser Vorschrift vollständig streichen, so bliebe es bei der Rechtsfolge des 
Art. 72 Abs. 1 GG, wonach die Länder im Bereich des Naturschutzrechtes nicht mehr gesetz-
gebungsbefugt sind, solange und soweit der Bund von seiner konkurrierenden Kompetenz aus 

 

55 Andeutung bei BeckOK GG/Seiler, 56. Ed. 15.8.2023, GG Art. 125a Rn. 9. 
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Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 GG (in Gestalt des Bundes-Naturschutzgesetzes) in abschließender 
Weise Gebrauch gemacht hat. […] 

  Obgleich die vorstehend skizzierten Alternativen mit dem materiellen Prüfungsmaßstab des 
Art. 79 Abs. 3 GG vereinbar sein dürften, sie […] zu einer klareren Kompetenzabgrenzung 
führen und sie schließlich der Kritik am Modell der Abweichungsgesetzgebung insgesamt 
Rechnung tragen würden, erscheinen sie doch verfassungspolitisch äußerst fragwürdig. Insbe-
sondere würde eine abweichungsresistente Vollkompetenz des Bundes dem Ziel der Födera-
lismusreform, die Stellung der Länder zu stärken, zuwiderlaufen.“56 

Ein Aushebeln von fehlerhaftem abweichendem Landesrecht durch eine erneute Bundesgesetzge-
bung sei nach Auffassung der Autoren zwar theoretisch möglich, jedoch sehr aufwändig und mit 
Blick auf die erneute Abweichungsbefugnis des Landes erfolgskritisch.57 Sonstige Handlungsopti-
onen und strategische Erwägungen des Bundes (u.a. formelles Beteiligungsrecht des Bundes im 
Gesetzgebungsverfahren der Länder, weitergehendes Beteiligungsrecht der Länder im Gesetzge-
bungsverfahren des Bundes, Etablierung einer Ministerkonferenz für Naturschutz) fasst die Publi-
kation auf den Seiten 243 ff. zusammen. 

*** 

 

56 Petschulat/Weghake/Dallmann/Schoen (2014), Abweichungsgesetzgebung im Naturschutzrecht, Abschlussbe-
richt, Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster, https://www.bmuv.de/fileadmin/Da-
ten_BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz_3512_81_0200_naturschutzrecht_bf.pdf, Seite 242 f. 

57 Ebd., Seite 257. 

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz_3512_81_0200_naturschutzrecht_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz_3512_81_0200_naturschutzrecht_bf.pdf
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